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Vorwort

Als ich in meinem Buch Die Nachhaltigkeit von Hanf (J. M.W. Westphal 2022) die enor-
men Vorteile dieser Pflanze „Cannabis“ für eine Politik der Nachhaltigkeit beschrieb, 
fragte ich mich, warum wir in Deutschland diese „Wunderpflanze“ (Eves 2023) noch 
immer so stiefmütterlich behandeln, sodass bei uns etwa im Jahr 2023 der Anbau von 
Nutzhanf gegenüber dem Vorjahr sogar um 28 % zurückging (BLE 25.09.2023), während 
Frankreich und China weltweit die Spitze der Nutzhanfproduktion übernahmen.

In diesem Buch, das auf meine Masterarbeit zurückgeht, verfolge ich diese Frage nach 
den Gründen auf drei Ebenen: auf der Ebene des Rechts, der Wirtschaft und der Kultur.

Rechtlich fällt der Nutzhanf zunächst dadurch auf, dass er als „gefährliche Ausnahme“ 
in ein internationales Kontrollsystem eingebettet ist, dessen Ziel als „Kampf gegen den il-
legalen Drogenmissbrauch“ definiert wird. Ein komplexes juristisches System, ein Law in 
the Books, das dann auch praktisch als Law in Action durchgesetzt wird, was ich am deut-
schen Beispiel der umstrittenen Rolle des CBD (Cannabidiol) näher erläutern werde.

Auf der wirtschaftlichen Ebene zeigt sich diese Nischenposition des Nutzhanfs in 
Deutschland sowohl im internationalen Vergleich als auch im Vergleich zu den konkurrie-
renden THC-gebundenen Hanfmärkten, der etwa im Medizinalbereich besonders gut ent-
wickelt ist. Eine Nischensituation, die auf dem Nutzhanfmarkt vom Anbau bis hin zur Ver-
wertung durch die dabei auftretenden Finanzierungsprobleme weiter verstärkt wird.

Vor allem aber bestimmt der negativ eingefärbte kulturelle Hintergrund, also die Art 
und Weise, wie dieser Nutzhanf wahrgenommen wird, dessen Marktsituation in Deutsch-
land. Eine Perspektive, die den Nutzhanf fast ausschließlich als „riskante Ausnahme“ von 
einem mit Strafen bewehrten Drogenverbot versteht, anstatt dessen „positive“ Seiten zu 
fördern. Ein ideologisch fixierter Basiliskenblick, dem an sich durch eine bisher erst 
schwach entwickelte Nutzhanfforschung zu begegnen wäre.

Abschließend fasse ich das Ergebnis meiner Analyse unter Verwendung der Aussagen 
der dort führenden Akteure in einem ausführlichen Kapitel zusammen, um zuletzt in zehn 
konkreten Forderungen die Chancen des Nutzhanfs zu betonen, die sich auch bei uns im 
Rahmen der jüngsten Cannabisreformbewegung ergeben könnten.

Der gesamte Cannabisbereich ist in den letzten Jahren immer rascher im Umbruch. Das 
gilt in gleicher Weise für die Neubewertung der „Droge“ Cannabis, also für ihre 
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 zunehmende Entkriminalisierung, wie für die Entwicklung seiner wirtschaftlichen Aus-
sichten in der Medizin, als „Genusshanf“ und vor allem auch für den in diesem Buch näher 
behandelten Nutzhanf. In dieser politologisch höchst aufschlussreichen Situation bemühe 
ich mich, deren Protagonisten – Politiker und Lobbyisten, Richter, Händler und Land-
wirte – möglichst mit ihren eigenen Worten zu zitieren, um auf diese Weise besser deren 
„eigentliche“ Interessen verständlich zu machen. [Die aktuelle rechtliche Situation zur 
Zeit der Druckkorrektur (Ende Juli 2024) ist jeweils kursorisch ergänzt].

Mein besonderer Dank gilt Frau Vera Treitschke und Herrn Robin Materne für ihre pro-
fessionelle verlegerische Betreuung.

Ich widme mein Buch interessierten Landwirten, Umweltschützern, Politikern und 
Unternehmern sowie Studenten und anderen Akademikern, die etwas über die verblüffende 
Pflanze Hanf erfahren wollen.

Bei Fragen, Anregungen und Kritik schreiben Sie mir gerne eine E-Mail:
Nutzhanf.Westphal@gmail.com

Trittauerfeld Jonas M. W. Westphal LL.M.  
Jan 2024

Vorwort

mailto:Nutzhanf.Westphal@gmail.com
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1Einleitung: Fünf Hanfprodukte und das 
Potenzial von Nutzhanf

1.1  Fünf Hanfprodukte

Bei der Verwendung der Hanfpflanze (Cannabis) unterscheidet man fünf Produktfelder 
(Abb. 1.1). Das sind zwei künftig stärker miteinander konkurrierende Produkte – der die 
legale Praxis dominierende Medizinalhanf und der zurzeit vehement diskutierte Genuss-
hanf –, bei denen die grundsätzlich verbotene Droge THC (Δ9-Tetrahydrocannabinol) im 
Mittelpunkt steht. Für die drei weiteren Produktlinien, die zusammen als Nutzhanf im 

Genusshanf
13,7% THC

Faserhanf
0,3% THC

CBD
0,3% THC

Samenhanf
0,3% THC

Medizinalhanf
27% THC

Abb. 1.1 Fünf Hanfsektoren 
mit ihren THC-Grenzen 
(eigene Darstellung)
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weiteren Sinne (i. w. S.) bezeichnet werden sollen, ist dagegen eine sehr niedrige THC- 
Grenze von 0,3 % THC vorgeschrieben.

Im Umfeld des in dieser Arbeit untersuchten Nutzhanfs (i.  e. S. Industrial Hemp)1 
sind dies:

 (1) der grundsätzlich erlaubte, doch ausführlich geregelte Medizinalhanf mit einem 
THC-Gehalt um die 27% (Schoesslers 2022), der heute das Schwergewicht der lega-
len Hanfwirtschaft bildet,

 (2) der  – neuerdings so bezeichnete  – Genusshanf (Marihuana, Haschisch) mit ent-
sprechend hohen THC-Gehalten, der heute noch im verbotenen Schwarzmarkt mit 
durchschnittlich 13,7 % THC (Elemente Bd. 21: 5) die Hauptmenge des angebauten 
Cannabis stellt und der das Zentrum der in dieser Arbeit nicht näher bearbeiteten 
Legalisierungsdiskussion beherrscht. Während dieser Genusshanf u. a. in Uruguay, in 
mehr als 15 Bundesstaaten der USA und in Kanada weithin legalisiert2 und in Portugal, 
der Schweiz und in der Tschechischen Republik bedingt zugelassen ist3, kann bisher in 
Deutschland das Gericht oder die Staatsanwaltschaft lediglich bei einer „geringen 
Menge zum Eigenverbrauch“ das Strafverfahren einstellen (§§ 29 Abs. 5, 31a BtMG). 
Dieser Genusshanf bildet zurzeit den nahezu ausschließlichen Schwerpunkt der laufen-
den Legalisierungs-Bemühungen der Bundesrepublik,4 die inzwischen in ihrem 
Referentenentwurf (2023) und dem darauf aufbauenden, leicht revidierten Gesetzent-
wurf (2023) – der inzwischen als Konsum-Cannabisgesetz (KCanG) in Kraft getreten ist 
(BGBL I, 109 vom 27.3.2024) – unter sehr engen Kautelen einen beschränkten Eigen-
anbau (3 Pflanzen) bzw. Anbauvereinigungen mit bis zu 500 Mitgliedern vorsieht.5

 (3) Als drittes Cannabisprodukt drängt das CBD (Cannabidiol), ein weiteres Cannabi-
noid, jedoch ohne psychoaktive Wirkung, seit den letzten Jahren verstärkt auf den 

1 EIHA (2023) befürwortet: „[P]erspektivisch sollte der Begriff ‚Nutzhanf‘ durch ‚Industriehanf‘ er-
setzt werden. Wenn Cannabis Sativa L. in Deutschland angebaut wird, wird er in der Regel auch in-
dustriell weiterverarbeitet. Der Begriff Industriehanf ist insoweit umfassender und prägnanter, und 
auch international gebräuchlicher (‚industrial hemp‘).“
2 Am 14.11.2023 hat die Nationalversammlung in Südafrika den privaten Gebrauch von Hanf im 
Eigenanbau für Erwachsene zugelassen, doch bleiben Kauf und Verkauf weiterhin verboten (Le 
Roux 2023).
3 Einen Überblick über diese Legalisierungen bei: Schulz (2022); ZDF Heute (2023), Coffee-
shop (2023).
4 Eckpunktepapier, das im Mai 2023 durch den „Referentenentwurf des Bundesministeriums für 
Gesundheit“ ersetzt wurde und das am 16.08.2023 in Auswertung von 57 eingereichten Stellung-
nahmen vom Bundeskabinett als Gesetzentwurf verabschiedet wurde, sodass nunmehr der Bundes-
tag am Zug ist.
5 Zur Kritik und Gegenkritik s. Suliak (2023). S. auch den offenen Brief von 20 NGOs aus 10 Län-
dern an die Europäische Kommission: „As NGOs that work in the prevention, treatment, re-
habilitation, and recovery of substance use, we strongly object to the legalisation of cannabis. We 
believe it will lead to increased cannabis use and harm in Germany, but it will also undermine other 
EU members’ efforts to prevent drug use and harm in their own countries“ (FDFE 2023).

1 Einleitung: Fünf Hanfprodukte und das Potenzial von Nutzhanf


